
 

 

 

 

Der Landtag von Niederösterreich hat am ………………….… beschlossen: 

 

Änderung des NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetzes (NÖ IBG) 

 

Das NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (NÖ IBG), LGBl. 8060, wird wie folgt geändert: 

 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Wortfolge „§ 8 Aufgaben der Behörde“ folgende 

Wortfolge eingefügt: 

 

„§ 8a Strategische Lärmkarten 

§ 8b Aktionspläne 

§ 8c Umweltinformation, Öffentlichkeitsbeteiligung und Veröffentlichung“ 

 

2. Im § 3 erhält die Z. 3 die Bezeichnung Z. 7. § 3 Z. 3 bis 6 (neu) lauten: 

 

„3. Umgebungslärm: unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die 

durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von 

Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Geländen für 

industrielle Tätigkeiten im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 ausgeht. 

 

4. Strategische Lärmkarte: eine Karte zur Gesamtbewertung der auf verschiedene 

Lärmquellen zurückzuführenden Lärmbelastung in einem bestimmten Gebiet oder für 

die Gesamtprognose für ein solches Gebiet. 

 

5. Aktionsplan: ein Plan zur Regelung von Lärmproblemen und von Lärmauswirkungen, 

erforderlichenfalls einschließlich der Lärmminderung. 

 

6. Ballungsraum: bezeichnet ein tatsächlich zusammenhängendes, sich gegebenenfalls 

auch über mehrere Gemeinden erstreckendes bestimmtes Gebiet mit städtischem 

Charakter und einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 1000 oder mehr 



Einwohnern pro Quadratkilometer des Gemeindegebietes oder Gemeindegebietsteiles 

und einer insgesamt jedenfalls 100 000 Einwohner übersteigenden Einwohnerzahl.“ 

 

3. Nach dem § 8 werden folgende §§ 8a bis 8c eingefügt:  

 

 

„§ 8a 

Strategische Lärmkarten 

 

(1) Die Landesregierung hat  

1. sämtliche Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1, die sich in einem 

Ballungsraum (§ 3 Z. 6) mit mehr als 250 000 Einwohnern – das sind in 

Verbindung mit Wien die Gemeinden Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, 

Wiener Neudorf, Maria Enzersdorf und Mödling – befinden, 

2. bis spätestens 31. Mai 2012 sämtliche Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1, 

die sich in einem Ballungsraum (§ 3 Z. 6) befinden, 

festzustellen. Eine Liste dieser Anlagen ist im Internet zu veröffentlichen. Für diese 

Anlagen ist eine strategische Lärmkarte auszuarbeiten. Die strategischen Lärmkarten 

sind alle fünf Jahre jeweils bis zum 31. Mai zu überprüfen und erforderlichenfalls zu 

überarbeiten. 

 

(2) Die strategischen Lärmkarten haben den Anforderungen der Anhänge I, II und IV 

der Richtlinie 2002/49/EG (§ 10 Abs. 1) zu entsprechen. Abweichend davon gelten 

für die Berechnung der Lärmindices die in § 3 Abs. 2 der Bundes-

Umgebungslärmschutzverordnung, BGBl. II Nr. 144/2006 festgelegten Zeiträume.  

 

 (3) Die Landesregierung kann zur Konkretisierung der Anhänge I bis VI der Richtlinie 

2002/49/EG (§ 10 Abs. 1) Bewertungsmethoden und Anforderungen durch 

Verordnung unter Bedachtnahme auf die Ziele, schädliche Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit sowie unzumutbare Belästigungen durch Umgebungslärm 

vorzukehren oder ihnen entgegenzuwirken, und die umzusetzenden Regelungen der 

Europäischen Gemeinschaft sowie auf die Erfahrungen und Erkenntnisse im Bereich 

des Lärmschutzes, der Lärmminderung und der Lärmverhütung festlegen. 

 



(4) Die gemäß Abs. 1 festgestellten Anlagen sowie die strategischen Lärmkarten sind 

von der Landesregierung jeweils spätestens einen Monat nach den genannten 

Terminen der Europäischen Kommission mitzuteilen. 

 

§ 8b 

Aktionspläne 

 

 

(1) Die Landesregierung hat  

1. für sämtliche Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1, die sich in einem 

Ballungsraum mit mehr als 250 000 Einwohnern – das sind in Verbindung 

mit Wien die Gemeinden Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Wiener 

Neudorf, Maria Enzersdorf und Mödling – befinden, 

2. bis spätestens 31. Mai 2013 und danach alle fünf Jahre jeweils zum 31. Mai 

für sämtliche Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 Z. 1, die sich in einem 

Ballungsraum befinden, 

auf Grundlage der strategischen Lärmkarten nach § 8a Aktionspläne (§ 3 Z. 5) 

auszuarbeiten. Ergeben sich bedeutsame Entwicklungen, die sich auf die 

Lärmsituation auswirken, zumindest aber alle fünf Jahre jeweils bis zum 31. Mai, 

hat die Landesregierung die Aktionspläne zu überprüfen und erforderlichenfalls zu 

überarbeiten. 

 

(2) Die Aktionspläne gemäß Abs. 1 haben den Anforderungen des Anhangs V der 

Richtlinie 2002/49/EG (§ 10 Abs. 1) zu entsprechen.  

 

(3)  Bei Vorliegen der sinngemäß anzuwendenden Voraussetzungen des § 4 NÖ 

Raumordnungsgesetz 1976, LGBl. 8000, hat die Landesregierung die 

Aktionspläne vor ihrer Erlassung oder Änderung einer strategischen 

Umweltprüfung bzw. einer Prüfung, ob eine solche durchzuführen ist, gemäß den 

Bestimmungen des § 4 NÖ Raumordnungsgesetz 1976, LGBl. 8000, zu 

unterziehen 

 

(4)  Die Landesregierung kann zur Konkretisierung der Anhänge I bis VI der Richtlinie 

2002/49/EG (§ 10 Abs. 1) Bewertungsmethoden und Anforderungen durch 

Verordnung unter Bedachtnahme auf die Ziele, schädliche Auswirkungen auf die 



menschliche Gesundheit sowie unzumutbare Belästigungen durch Umgebungslärm 

vorzukehren oder ihnen entgegenzuwirken, und die umzusetzenden Regelungen 

der Europäischen Gemeinschaft sowie auf die Erfahrungen und Erkenntnisse im 

Bereich des Lärmschutzes, der Lärmminderung und der Lärmverhütung festlegen. 

 

(5) Die Aktionspläne sind von der Landesregierung jeweils einen Monat nach den in 

Abs. 1 genannten Terminen der Europäischen Kommission mitzuteilen. 

 

§ 8c 

Umweltinformation, Öffentlichkeitsbeteiligung und Veröffentlichung 

 

(1) Die Entwürfe von Aktionsplänen und die zugehörigen strategischen Lärmkarten 

sowie eine verständliche Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Entwürfe 

sind von der Landesregierung während der Amtsstunden beim Amt der 

Landesregierung mindestens sechs Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzulegen und 

im Internet zu veröffentlichen. Die öffentliche Auflage ist im Amtsblatt 

kundzumachen. Die Kundmachung hat den Ort, den Zeitraum der Auflegung 

(Auflagefrist) und die Amtsstunden, während derer in die Unterlagen Einsicht 

genommen werden kann, die Fundstelle im Internet sowie den Hinweis zu enthalten, 

dass es jedermann freisteht, gegenüber der Landesregierung innerhalb der 

Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

 

(2) Der NÖ Umweltanwaltschaft sowie den von Festlegungen gemäß § 8a sowie 

Aktionsplänen gemäß § 8b betroffenen Gemeinden sind die Entwürfe von 

Aktionsplänen und die zugehörigen strategischen Umgebungslärmkarten sowie eine 

verständliche Zusammenfassung der wichtigsten Punkte der Entwürfe von der 

Landesregierung zu übermitteln. Die NÖ Umweltanwaltschaft sowie die betroffenen 

Gemeinden sind vor der Erlassung von Aktionsplänen zu hören. 

 

(3) Während der Auflagefrist kann jedermann bei der Landesregierung schriftlich zum 

Entwurf des Aktionsplans Stellung nehmen. Rechtzeitig eingelangte Stellungnahmen 

sind von der Landesregierung bei der Erarbeitung des Aktionsplans zu 

berücksichtigen. 

 



(4) Die Bestimmungen des Abs. 1 über die Auflage gelten sinngemäß auch für 

strategische Lärmkarten und beschlossene Aktionspläne.“ 

 

4. Im § 10 erhält der bisherige Text die Bezeichnung Absatz 1. 

 

5. Im § 10 Abs. 1 (neu) wird der Punkt nach der Wortfolge „Seite 97“ durch einen Beistrich 

ersetzt und nach dem Beistrich folgende Wortfolge angefügt: 

 

„Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 25. Juni 2002 

über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, ABl Nr. L 189, vom 

18. Juli 2002, Seite 12,  

Richtlinie 2001/42 EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 

Programme, ABl. Nr. L 197 vom 21. Juli 2001, Seite 30.“ 

 

6. Im § 10 wird nach dem Absatz 1 (neu) folgender Absatz 2 angefügt: 

„Die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden im Sinne der Richtlinie 

2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über 

Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden, ABl.Nr. L 143 vom 

30. April 2004 wird in einem eigenen Landesgesetz geregelt.“ 

 


